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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
 1   Antrag auf zweckgebundene Bezuschussung der Bücherei Niedern-

berg 
016/2018 

   
 2   Kindergärten  
   
 2.1   Kindergärten - Antrag auf zweckgebundene Bezuschussung der Kin-

dertagesstätte Sonnenschein (Umbau Bällebad) 
015/2018/1 

   
 2.2   Kindergärten - Antrag auf zweckgebundene Bezuschussung des Kin-

dergartens St. Cyriakus (Bauwagen) 
015/2018 

   
 3   Haushalt 2018 Vorberatungen  
   
 3.1   Haushalt 2018 Vorberatungen - Steuerhebesätze 023/2018 
   
 3.2   Haushalt 2018 Vorberatungen - Allgemeine Ansätze 023/2018/1 
   
 3.3   Haushalt 2018 Vorberatungen - Mittelfristige Finanzplanung 023/2018/2 
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Erster Bürgermeister Jürgen Reinhard eröffnet um 19:45 Uhr die Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Haupt- und Finanzausschusses fest und erkundigt sich nach Einwänden 
gegen die Tagesordnung. 
 
Die Niederschrift vom 16.01.2018 wurde vollinhaltlich genehmigt (Abstimmungsergebnis: 8:0; 
Stimmenthaltungen: keine). 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Antrag auf zweckgebundene Bezuschussung der Bücherei Niedernberg 

 
Beschluss: 
Die Gemeinde Niedernberg gewährt der KÖB Niedernberg einen zweckgebundenen freiwilligen 
Zuschuss i. H. v. 4.763,00 €.  
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 8     Nein: 0   
 
Sachverhalt: 
Die KÖB Niedernberg stellt mit Schreiben vom 05.01.2018 einen Antrag auf zweckgebundenen 
Zuschuss an die Gemeinde Niedernberg.  
 
Im Jahr 2017 wurden verschiedene Veranstaltungen wie Bastelnachmittag, Autorenlesung, 
Pflanzenbörse etc. für die LeserInnen sowie für alle Niedernberg durchgeführt. Außerdem betei-
ligte sich die KÖB an den Ferienspielen und an der Kerb aktiv. Vor allem an der Kerb konnte 
durch das hohe ehrenamtliche Engagement ein beträchtlicher Geldbetrag erwirtschaftet wer-
den. 
 
Im Jahr 2017 konnte die KÖB 111 neue Leser und Leserinnen gewinnen, hat aber auch 97 Le-
ser verloren. Insgesamt hat die Bücherei 730 Leser (360 Erwachsene und 370 Kinder und Ju-
gendliche), welche 23.738 Medien ausgeliehen haben. Außerdem fanden Besuche der Kinder-
gärten, der Grundschule und der Dr.-Albert-Liebmann-Schule statt. 
 
Die Bücherei hatte an fünf Wochenöffnungstagen insgesamt 348 Stunden geöffnet. Über einen 
Onlinekatalog kann zudem jederzeit auf den Medienbestand zugegriffen und recherchiert wer-
den. Zudem können registrierte Nutzer Vormerkungen und Verlängerungen tätigen. Das Bü-
chereiteam leistete im Jahr 2017 ca. 2.460 Stunden ehrenamtliche Arbeit. 
 
Nach dem vorgelegten Finanzierungskonzept entstehen im Jahr 2018 folgende Kosten: 
 
 Medienanschaffung (inkl. Sonderanschaffung) 10.098,00 € 

746 x 13,00 €/Medium 
 Personalkosten  725,00 € 
  z. B. Fahrt-/Seminarkosten, Messebesuche,  
  Geschenke, Weihnachtsfeier  
 Sonstige Ausgaben 1.200,00 € 

z. B. Bücherei-, Büro-, Arbeitsmaterial, 
Telefon, Porto, Software, Wartungskosten 

 Ergänzende Ausstattung 
  inkl. Rücklage für Regalsystem 4.500,00 € 5.000,00 € 
 Büchereiaktionen 
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  z. B. Autorenlesung, Basteln 1.200,00 €  
    

 Summe 18.223,00 € 
 
Nach Abzug der Eigenmittel von Pfarrei (2.200,00 €) und der Bücherei (10.010,00 €) sowie des 
Staatszuschusses (1.250,00) verbleibt ein ungedecktes Defizit in Höhe von 4.763,00 €. 
 
Dieses Jahr fällt die Zuschusshöhe geringer aus als in den letzten Jahren. Dies liegt vor allem 
an einem überwältigten Resümee des Bücherflohmarkts an der Kerb und der Pflanzenbörse. 
Insgesamt wurden hier i. H. v. 2.300,00 € erwirtschaftet. Außerdem lagen die Kosten für Auto-
renlesungen unter den veranschlagten Kosten, sodass diese Rücklage in das Jahr 2018 einge-
bracht werden kann.  
 
Der Antrag sowie die Jahresstatistik 2017 liegen bei. 
 
 

TOP  2 Kindergärten 

 

TOP  2.1 
Kindergärten - Antrag auf zweckgebundene Bezuschussung der Kinderta-
gesstätte Sonnenschein (Umbau Bällebad) 

 
Beschluss: 
Die Gemeinde Niedernberg gewährt für den Umbau des Bällebades/Erweiterung der Cafeteria 
der KiTa Sonnenschein einen zweckgebunden freiwilligen Zuschuss i. H. v. 2/3 der tatsächli-
chen Anschaffungskosten, max. jedoch 15.600,00 €. 
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 8     Nein: 0   
 
Sachverhalt: 
Die Kindertagesstätte Sonnenschein stellte mit folgendem Schreiben (siehe auch Anhang) ei-
nen Antrag auf die zweckgebundene Bezuschussung des Umbaus des Bällebades bzw. der 
Erweiterung der Cafeteria: 
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Die Kosten für den Umbau belaufen sich laut Kostenvoranschlag auf 23.398,38 €. Die Kinderta-
gesstätte Sonnenschein hat auch einen Zuschussantrag an die Diözese Würzburg gestellt. Je-
doch liegt der Gemeinde Niedernberg noch keine Antwort hierzu vor.  
 
Analog zu den bisherigen Zuschüssen schlägt die Verwaltung vor, die Maßnahme mit 2/3 der 
tatsächlichen Kosten zu bezuschussen. 
 
 

TOP  2.2 
Kindergärten - Antrag auf zweckgebundene Bezuschussung des Kindergar-
tens St. Cyriakus (Bauwagen) 

 
Beschluss: 
Die Gemeinde Niedernberg gewährt für die Beschaffung eines Bauwagens für die Waldkinder-
gartengruppe dem KiGa St. Cyriakus einen zweckgebundenen freiwilligen Zuschuss i. H. v. 2/3 
der tatsächlichen Anschaffungskosten, max. jedoch 41.100,00 €. 
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 8     Nein: 0   
 
Sachverhalt: 
Der Kindergarten St. Cyriakus stellte mit folgendem Schreiben (siehe auch Anhang) einen An-
trag auf die zweckgebundene Bezuschussung der Anschaffung eines Bauwagens für die Wald-
kindergartengruppe: 
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Die Kosten für den Bauwagen belaufen sich laut Kostenvoranschlag auf 61.645,39 €. Hierin 
enthalten sind auch verschiedene Ausstattungen und Installationen. 
 
Der Kindergarten St. Cyriakus hat auch einen Zuschussantrag an die Diözese Würzburg ge-
stellt. Diese hat bereits einen Zuschuss über 12.300,00 € in Aussicht gestellt. Die endgültige 
Zuschusszusage und Auszahlung erfolgt jedoch erst nach Durchführung der Maßnahme. 
 
Analog zu den bisherigen Zuschüssen schlägt die Verwaltung vor, die Maßnahme mit 2/3 der 
tatsächlichen Kosten zu bezuschussen. 
 
 

TOP  3 Haushalt 2018 Vorberatungen 

 

TOP  3.1 Haushalt 2018 Vorberatungen - Steuerhebesätze 

 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Steuerhebesätze wie folgt 
beizubehalten: 
 
Grundsteuer A  300 v. H. 
Grundsteuer B  300 v. H 
 
Gewerbesteuer  320 v. H 
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 9     Nein: 0   
 
Sachverhalt: 
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Derzeit liegen die Hebesätze der Gemeinde Niedernberg deutlich unterhalb der vergleichbaren 
Mittelwerte. Ein Vergleich der Werte ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 
 

Steuerart 
Gemeinde 
Niedernberg 

Durchschnitt 
Landkreis 

Durchschnitt 
Bayern kreisan-
gehörige Ge-
meinden ≤5.000 
und <10.000 EW 
2014*** 

Durchschnitt 
Bayern kreisan-
gehörige Ge-
meinden  
≤3.000 und 
<5.000 EW 
2014*** 

Grundsteuer A 300 v. H. 353 v. H. (2015)*   334 v. H. 335 v. H. 

Grundsteuer B 300 v. H. 322 v. H. (2015)* 329 v. H. 328 v. H. 

Gewerbesteuer 320 v. H. 330 v. H. (2015)*  
340 v. H. 
(2017)** 

326 v. H. 330 v. H. 

* Quelle: Bayrisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistische Berichte: Staats- und Kommunal-
schulden in Bayern am 31. Dezember 2015, S. 98f 
** Quelle: LRA Miltenberg 
*** Quelle: Bayrisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistische Berichte: Staats- und Kommunal-
schulden in Bayern am 31. Dezember 2015, S. 34f 
 
Seit dem Jahr 2016 liegt der Nivellierungshebesatz der Grundsteuer für die Berechnung der 
Steuerkraft einer Kommune bei 310 v. H. (vgl. Art 4 FAG). Da der tatsächliche Hebesatz der 
Gemeinde Niedernberg unterhalb des Nivellierungshebesatzes liegt, wurde der Gemeinde für 
die Berechnungen im Finanzausgleich eine Steuerkraft angerechnet, die aus den tatsächlichen 
Einnahmen nicht erreicht wurde. Die Steuerkraft ist z. B. wiederum Grundlage für die Berech-
nung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen. 
 
Da der Ergebnishaushalt 2018 dennoch ausgeglichen ist, besteht derzeit keine Notwendigkeit 
die Steuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2018 zu erhöhen. Die Verwaltung schlägt somit vor, 
die Hebesätze auf dem Niveau der Vorjahre zu belassen. 
 
 

TOP  3.2 Haushalt 2018 Vorberatungen - Allgemeine Ansätze 

 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat der Haushaltssatzung 2018 in 
der vorgelegten Version zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 9     Nein: 0   
 
Sachverhalt: 
Im Entwurf des Haushaltsplans 2018 wurden alle Projekte, die bereits am 16.01.2018 in den 
Vorbesprechungen des Haupt- und Finanzausschusses vorgestellt wurden, sowie die hier vor-
gebrachten Änderungswünsche eingeplant.  
 
Demnach ergeben sich nach der Einarbeitung aller Daten folgende Werte:  
 

Der Saldo des Ergebnishaushalts 2018 beträgt zum Jahresende 199.373 € 

Der Saldo des Finanzhaushalts 2018 beträgt zum Jahresende -4.614.179 € 

  

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2018 betrug 13.976.751 € 

Der voraussichtliche Endbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2018 beträgt 9.362.572 € 
Hinweis: Die Verwahrgelder sind nach § 15 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik nicht zu veranschlagen. 
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Der negative Saldo im Jahr 2018 im Finanzhaushalt ergibt sich vor allem aus der Höhe der ge-
planten Auszahlungen für Unterhaltsmaßnahmen, Baumaßnahmen und Investitionen. 
 
Die Entwürfe der Haushaltssatzung 2018, des Ergebnishaushalts 2018, des Finanzhaushalts 
2018, der Produktübersicht 2018 sowie die Projektliste 2018 sind angefügt. 
 
 

TOP  3.3 Haushalt 2018 Vorberatungen - Mittelfristige Finanzplanung 

 
Beschluss: 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat der mittelfristigen Finanzplanung 
in der vorgelegten Fassung für die Jahre 2018-2021 zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis:     Ja: 9     Nein: 0   
 
Sachverhalt: 
Gemäß Artikel 70 der Bayerischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirt-
schaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Dabei ist das erste Planungsjahr das 
laufende Haushaltsjahr (hier: 2017).  
 
Die mittelfristige Finanzplanung soll den Haushaltsausgleich langfristig sicherstellen, indem 
eventuelle Probleme rechtzeitig erkannt werden und so die entsprechenden Maßnahmen ge-
troffen werden können. 
 
Finanz- und Ergebnishaushalt beinhalten die Entwicklung in den kommenden Jahren und somit 
die mittelfristige Finanzplanung.  
 
Im Ergebnishaushalt ist zum derzeitigen Stand in den Jahren 2017-2021 mit folgenden Jahres-
ergebnissen zu rechnen: 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

198.647 € 199.373 € 369.748 € 332.904 € 294.804 € 

 
Im Finanzhaushalt ist zum derzeitigen Stand in den Jahren 2017-2021 mit folgenden Beständen 
an Finanzmitteln zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zu rechnen: 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

6.993.319 € 9.362.572 € 8.588.669 € 7.917.399 € 8.226.779 € 
Hinweis: Die Erträge/Einzahlungen aus einem möglichen Verkauf der erschlossenen Grundstücke im angedachten Baugebiet Ta-
feläcker II sind in den folgenden Jahren noch nicht eingeplant. 

 
Der Finanz- und der Ergebnishaushalt 2018 sind angefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jürgen Reinhard    Corinna Bauer  
Erster Bürgermeister    Schriftführer/in 
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